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In den vergangenen Jahren wur-
de immer wieder an der Euro-
parechtskonformität der Unfall-
versicherung gezweifelt. Der
EuGH hat nun mit Urteil vom 5.
März 2009 entschieden: Das
deutsche System der gesetzli-
chen Unfallversicherung mit Ver-
sicherungspflicht bei einer öf-
fentlich-rechtlichen Berufsge-
nossenschaft  ist mit dem Euro-
parecht vereinbar. 

Die Berufsgenossenschaften fallen
nicht unter das EG-Wettbewerbsrecht
und es liegt auch kein Verstoß gegen
die Dienstleistungsfreiheit des EG-
Vertrages vor. 

Begründung
Eine Berufsgenossenschaft ist kein
(Wirtschafts-)Unternehmen im Sinne
des Europarechts. 

Die Aufgabe einer Berufsgenos-
senschaft sei rein sozialer Natur. 

Sofern sie im Rahmen eines Systems
tätig wird, mit dem der Grundsatz der

Solidarität umgesetzt wird und staat-
licher Aufsicht unterliegt.

(EuGH-Urteil vom 05.03.2009, C-
350/07)

Der Europäische Gerichtshof entscheidet für Berufsgenosschaft

„Mit Europarecht vereinbar“

Der Bundesgerichtshof wies die
Klage eines Kaskoversicherers
aufgrund streitigen Voraus-
setzungen einer nichtehelichen
Lebensgemeinschaft an das
Berufungsgericht zurück.

Der Fall in Kürze: Die Haftpflicht-
versicherung eines Fahrzeughalters
musste auch den Schaden überneh-
men, den seine mit ihm seit 20 Jahren

ohne Trauschein zusammen lebende
Partnerin grob fahrlässig verursacht
hat. Auch in einer nichtehelichen
Lebensgemeinschaft muss durch den
Ausschluss möglicher Schadenersatz-
ansprüche der häusliche Frieden gesi-
chert sein, so die Richter. Am OLG
Naumburg muss nun noch geklärt
werden, ob die Partner tatsächlich in
einer eheähnlichen Gemeinschaft
leben. (BGH AZ IV ZR 160/07)

Jeder kassiert für Verkehrssünden unterschiedlich

Stärkung nicht-ehelicher
Lebensgemeinschaften

§ 25 Abs. 2 a StVG: Ein langer
Zeitraum zwischen Begehung
der Ordnungswidrigkeit und
Verurteilung rechtfertigt nicht,
von der Gewährung der 4-
Monatsfrist für die Verbüßung
eines Fahrverbots abzusehen.
(OLG Düsseldorf, Beschl. V.
6.2.2009, IV-2 Ss-OWi 9/09  -
(OWi) 11/09 IV)

§ 24 StVG; §§ 41 Abs. 2 Nr.
6, 49 StVO: Das Verkehrszei-
chen 260 verbietet weder das
Schieben von Krafträdern im
gesperrten Verkehrsbereich,
noch deren Halten oder Parken
(OLG Karlsruhe, Beschl. v.
23.2.2009, 1 Ss 65/08)
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Eine Berufsgenossenschaft ist kein (Wirtschafts-)Unternehmen im Sinne des Europarechts.
Das hat der EuGH entschieden.                                                         Foto: (C) BirgitH/ pixelio.de

Hinweis: Am 12. Mai 2009 war der Interessenverband Deutscher Fahrleh-
rer e.V. zu einem Gespräch ins Bundesverkehrsministerium bezüglich der 3.
EU-Führerscheinrichtlinie eingeladen. Die Einladung haben Robert Klein
und Wolfgang Hesser wahrgenommen. (mehr dazu in Kürze im internen
Teil des IDF unter der Adresse: www.idfl.de)
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Überprüfung  der 
„Fahrschule am Theater“
Komödie in 3 Akten?
Persönliche Wahrnehmungen
und Empfindungen von
Jasmin Platero Weber 

Durch die Neueröffnung meiner
Fahrschule am Theater „Mobile
Köpfe“ in Mannheim durfte ich die
Vorstellung des Treuhandvereins
„genießen“. Der Hauptdarsteller und
„Held“ der Komödie - der Beauftrag-
te des Treuhandvereins - führte sich
schon zu Beginn besonders ein: „Ich
bin übermorgen in Mannheim -
haben Sie da Zeit, dann können wir
gleich die Sache über die Bühne
bringen.“ Das Eintreffen verzögerte
sich zwar dann um eine halbe
Stunde, aber „halten Sie mir schon
mal einen Parkplatz vor der Tür
frei!“

1. Akt: Der Held

Die Person des „Helden“ hatte
gemäß meinen Empfindungen fol-
gende charakteristische Eigenschaf-
ten: Er war unvorbereitet, seine
Buchstaben wurden in die Formu-
lare förmlich „gemalt“, was zu einer
Verzögerung bei der Fertigstellung

des „Kunstwerkes Protokoll“ führte.
In fachlichen Fragen zeichnete sich
der Hauptdarsteller dadurch aus,
Gesetze auf Nachfrage nicht wie
üblich mit §§ zu zitieren, sondern er
gab einfach seine eigenen Seiten-
zahlen im persönlichen Lehrbuch
an. An Kompetenz nicht zu schla-
gen!

2. Akt: Die Suche

Dem Prüfer fiel es meiner Ansicht
nach zuerst schwer, in einem recht-
eckigen 60 m²-Raum die Mindest-
unterricht-Fläche zu finden. Wer
suchet, der findet…

Danach ging die Suche der Haupt-
figur weiter; „ein Folienprogramm
reicht als Unterrichtsmaterial nicht
aus“ ... Ich habe in meiner
Fahrschule viel Geld für Modelle
ausgegeben. Das müssen Sie auch!“

Derartige Wertungen und Empfeh-
lungen durchzogen das gesamte
Schauspiel: „den Verlag kenne ich
nicht - was soll das denn sein?“ oder
„wie soll das denn gehen? - den
Unterricht können Sie gar nicht mit
Gruppenarbeit machen.“ Nach einer
Vielzahl von Änderungsvorschlägen
kam der Höhepunkt: „Spitz mal die

Ohren …. kluges Köpfchen“ hörte
ich den Überprüfer zu mir sagen
……

3. Akt: Der Höhepunkt

Beim Prüfen des Schulungs-Fahr-
zeuges wurde ich - seit 15 Jahren
Fahrlehrerin - ermahnt, „die Kup-
plung zu treten, damit das Auto
nicht weghüpft.“ Welch Neuigkeit
für mich! Danke! Später wurde mir
dann wenigstens die weibliche
Kernkompetenz durch den
Hauptdarsteller zugesprochen:
„wenigstens der Kaffee schmeckt.“
Abgerundet wurde diese Komödie
mit einem Schluss-Monolog des
„Helden“, der ausgiebig über die
Vorteile des Fahrlehrerverbandes in
Deutschland, Europa und der Welt
referierte. Wie wichtig die
Schutzfunktion und die Qualität
seien.  So durfte ich Zuschauer
eines Theater-Schauspiels in der
„Fahrschule am Theater“ werden.
Bis zur nächsten Vorstellung?!

Im Nachspiel erhielt ich eine Rech-
nung für die „Vorstellung“. Gegen
die ich Widerspruch eingelegt habe.

von Jasmin Platero Weber,
Fahrschule Mobile Köpfe,
Hebelstr. 3, Mannheim
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Interessenverband Deutscher Fahrlehrer e.V.
vertritt Interessen der Fahrlehrer aus allen

Bundesländern
Stadtberg 32

89312 Günzburg
Tel. 08221-250 773
E-Mail:  info@idfl.de

website: www.idfl.de oder
www.fahrlehrerweiterbildung.de

Vorsitzender: Robert Klein
Mitgliedsbeitrag 10 Euro monatlich

Interessenverband Deutscher Fahrlehrer Süd e.V.
vertritt Interessen der Fahrlehrer von

Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz
Thüringen, Saarland, Sachsen und Nordrhein-Westfalen

Illerblick 6
89165 Dietenheim-Recklisweiler

Geschäftsstellen
Bayern:

Herr Kahn,  Tel.  08221- 250 773

Baden-Württemberg:
Herr Rauscher,  Tel.  0172-6202715 *)

Hessen:
Herr Kluge, Tel. 06154-2829

Saarland:
Herr Auffenberg, Tel. 0172-6788499 *)

Rheinland-Pfalz:
Herr Janisch, Tel. 0163-2949777 *)

E-Mail:  info@idfl.de
website: www.idfl.de oder

www.fahrlehrerweiterbildung.de
Vorsitzende: Susanne Bahr, Robert Klein, Philipp Stehle

Mitgliedsbeitrag 10 Euro monatlich

Interessenverband Deutscher Fahrlehrer Nord e.V.
vertritt Interessen der Fahrlehrer von

Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen

Uhlenhorst 66 c
21435 Stelle

Telefon: 0417-41210
website: www.idfl.de oder

www.fahrlehrerweiterbildung.de
Vorsitzender: Günter Fieger

Mitgliedsbeitrag 10 Euro monatlich

Verband Freier Deutscher Fahrlehrer e.V.
vertritt Interessen der Fahrlehrer aus allen

Bundesländern
Kieler Chaussee 20

24214 Gettorf / b. Kiel
Telefon: 04346 – 74 07
website: www.idfl.de oder

www.fahrlehrerweiterbildung.de
Vorsitzender: Heinz Bendschneider
Mitgliedsbeitrag 10 Euro monatlich

Verband freier Fahrlehrer Weimar/Thüringen e.V.
vertritt Interessen der Fahrlehrer aus Thüringen

Erfurter Str. 19
99423 Weimar

Telefon: 03643- 51 99 99
website: www.idfl.de oder

www.fahrlehrerweiterbildung.de
Vorsitzender: S. Köhler

Mitgliedsbeitrag: 5 Euro monatlich

Fahrschulbund Bayerwald
vertritt Interessen der Fahrlehrer aus Bayern

Bachstr. 52
93466 Chamerau

Telefon: 09944 - 30 66 55
website: www.idfl.de oder

www.fahrlehrerweiterbildung.de
Vorsitzender: Hubert Anderl

Mitgliedsbeitrag: 8,33 Euro monatlich

Mitglieder Bundesarbeitsgemeinschaft
Interessenverbände Deutscher Fahrlehrer

*) Hinweis: Es entstehen Ihnen durch die Anwahl von Mobilfunknummern lediglich
die für Ihr Netz definierten Verbindungskosten. Für eine exakte Auskunft fragen Sie
bitte Ihren Telefonanbieter.

Mitglied werden:

www.idfl.de
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